
2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: R62B001159
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: R62B001159
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: R62B001159
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 2 zum Zertifikat mit der Nummer ZZRT002001104011 / 2B204590-087-2024
Name des Entsorgungsfachbetriebs: NDH Entsorgungsbetreibergesellschaft Zweigniederlassung der DEUSA International GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: NDH Entsorgungsbetreibergesellschaft ZNL der DEUSA International GmbH (Kalirückstandshalde)
      1.2 Straße:Nordhäuser Str.  70
      1.3 Staat: DE Bundesland: TH Postleitzahl:99752 Ort: Bleicherode

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
Anlage zur Lagerung und Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen (Rekultivierung der Kalirückstandshalde)
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

010408 Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen

010413 Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 
fallen

030310 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung siehe separates Beiblatt

030311 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 03 03 10 fallen

siehe separates Beiblatt

100101 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der 
unter 10 01 04 fällt

siehe separates Beiblatt

100202 unbearbeitete Schlacke

100903 Ofenschlacke

100908 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 
fallen

101008 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 
fallen

101103 Glasfaserabfall

101311 Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen

120117 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen

161104 andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen

beschränkt auf: Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie

161106 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen

siehe separates Beiblatt

170101 Beton

170102 Ziegel

170103 Fliesen und Keramik

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

170201 Holz siehe separates Beiblatt

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

170508 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt

190802 Sandfangrückstände siehe separates Beiblatt

190805 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser Befristung gem. Bescheid Nr. 8-0311/2019 des TLUBN

191205 Glas

191209 Mineralien (z.B. Sand, Steine)

191302 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 
fallen

200306 Abfälle aus der Kanalreinigung
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Beiblatt Einschränkungen/Bemerkungen 2 zum Zertifikat mit der Nummer ZZRT002001104011 / 2B204590-087-2024

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Einschränkungen/Bemerkungen

030310 Verwendung ausschließlich als Komponente zur Herstellung eines Bodensubstrates für den Oberboden der Rekultivierungsschicht

030311 Verwendung ausschließlich als Komponente zur Herstellung eines Bodensubstrates für den Oberboden der Rekultivierungsschicht

100101 beschränkt auf: Braunkohlenaschen und Aschen aus Dampferzeugern bei Steinkohlenkraftwerken (ohne Mitverfeuerung von Abfällen)

161106 beschränkt auf: Abfälle aus Kraftwerken, aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen, aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen, Ziegeln, 

Fliesen und Baustoffen und aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen

170201 beschränkt auf Kategorien AI und AII der AltholzV; nur geshreddertes Holz (Einsatz nach Behandlung als Kompost bzw. Bo-densubstrat, Einhaltung der 

Anforderun-gen der AbfKlärV bzw. BioAbfV)

190802 Verwendung ausschließlich als Komponente zur Herstellung eines Bodensubstrates für den Oberboden der Rekultivierungsschicht
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